
pfannen anzunehmen, da bei den jüngsten Sanierungsar-

beiten des Pfarrhauses historische Nageleinschläge von

Dachlatten, Dachlatten, Strohdocken und Reste von Hohl-

ziegeln, entdeckt wurden.

3 Das von Johann Conrad Schlaun 1760 entworfene und

bis 1766 erbaute Schloss Loburg bei Ostbevern, welches

1903 abbrannte, und das Pfarrhaus Sankt Mauritz haben,

nach historischen Abbildungen um 1872 zu urteilen, ein

baugleiches Dach besessen.

4 Das Pfarrhaus wird bauzeitlich ein ziegelsichtiges Ge-

bäude mit Werksteinelementen gewesen sein, wie es für

Bauten von Johann Conrad Schlaun hier im Münsterland

charakteristisch ist. Als Beispiel für derartige Bauten sind

das Schloss und der Erbdrostenhof in Münster sowie das

Rüschhaus in Nienberge zu nennen.

5 Das Kranzgesims unter der Aufsatzdachrinne gleicht in

seinem Material, in der Profilierung und in der Ausfüh-

rung dem des Rüschhauses, das Johann Conrad Schlaun in

der Zeit von 1745 bis 1748 für sich selbst erbaute, sowie

denen der Wirtschaftsgebäude der ebenfalls von Schlaun

geplanten Anlage Haus Dyckburg. Die Eckgesimse sind je-

weils aus einem massiven Baumberger Kalksandstein. Die

Gesimse an den Quer- und Längsseiten bestehen aus

mehrlagigen profilierten Ziegelsteinen.

6 Die Türfüllungen, die Türbeschläge und die Türprofilie-

rungen der bauzeitlichen Türen stimmen im Detail mit dem

des zehn Jahre zuvor errichteten Rüschhauses überein.

7 Über das Pfarrhaus, die damalige Schückingsche Kurie,

wird in einem Zustandsbericht des Baudirektors Müser

vom 25.7. 1816 über schwarze Wände, fehlende Anstriche

und schlechte Tapeten berichtet.

8 Lehmwickel sind in Stroh und Lehm eingewickelte Höl-

zer, die in einer Nut zwischen den Eichenholzbalken ge-

halten werden.

9 Damit in dem repräsentativen Raum EG003 sämtliche

Dielen in einer Richtung orientiert liegen, wurden zwi-

schen der Balkenlage Wechselhölzer konstruiert.

10 In den gartenseitigen außen liegenden Räumen zeich-

nen sich jeweils zwei gleich große kleinere Räume kon-

struktiv ab. Hier kann ein bauzeitlich anderer Grundriss

vermutet werden.

11 Der Detailanspruch an die Böden der 1758 vom Archi-

tekten Johann Conrad Schlaun gebauten Kurie gleicht de-

nen des zehn Jahre zuvor von ihm erbauten Rüschhauses

und wäre damit der zweite erhaltene Dielenboden von

Schlaun in Münsters Stadtgebiet. Die Dielen sind in der

Breite und in der Verlegeart mit denen des Rüschhauses

identisch.

12 Die Carnaubawachsemulsion sollte bei jeder Boden-

säuberung zur Pflege dünn aufgetragen werden.

Bildnachweis

1–11 (Löckener). – 12, 13 (Löckener, Architekturbüro Ub-

benhorst).
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Dimitrij Davydov

Der „sachverständige Betrachter“
Kontinuität und Wandel der Beurteilungsmaßstäbe im Denkmalrecht

Bei der Verabschiedung des nordrhein-westfäli-

schen Denkmalschutzgesetzes ging der Gesetzge-

ber von der Notwendigkeit aus, in administrative

Entscheidungsprozesse den konservatorischen

Sachverstand einfließen zu lassen. Dieser Einsicht

ist das gesetzlich geregelte, umfassende Aufga-

benspektrum der Denkmalpflegeämter der Land-

schaftsverbände ebenso geschuldet, wie die obli-

gatorische Beteiligung dieser Dienststellen bei al-

len denkmalrelevanten Planungen und Maßnah-

men. Die Rechtsprechung hat seither die Funktion

der Denkmalpflegeämter als weisungsunabhän-

gige, unparteiische Gutachter wiederholt bestä-

tigt. Aus dem Umstand, dass der Sachverstand der

Denkmalpflegeämter in behördliche Entschei-

dungsprozesse einfließen kann, lässt sich aller-

dings noch nicht entnehmen, welchen Stellenwert

die denkmalfachliche Expertise – auch im Verhält-

nis zu anderen Erkenntnisquellen – hat.

Gesetzliche Verankerung sachverständiger

Stellen

Bereits vor Inkrafttreten des geltenden Denkmal-

schutzgesetzes war die Praxis des Denkmalschutzes

und der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen

von fachspezifischen Wertungsfragen geprägt. Die

Deutungshoheit in Denkmalangelegenheiten –

insbesondere hinsichtlich der Feststellung der

Denkmaleigenschaft – war dabei weitestgehend

den bei den Landschaftsverbänden angesiedelten

Landeskonservatoren zugewiesen. So betrachtete

der Runderlass „Schutz und Erhaltung von Bau-

denkmalen“ aus dem Jahre 1966 diejenigen Ob-

jekte als „Baudenkmale“, die in die amtlichen In-

ventare, unter anderem in die vom westfälischen

Provinzial-Konservator Albert Ludorff begründete

Reihe „Die Bau- und Kunstdenkmäler von Westfa-

len“, eingetragen waren.1 Im Zweifelsfall sollte der

Landeskonservator Auskunft darüber erteilen, „ob

ein bestimmtes Bauwerk als denkmalswert anzuse-

hen und somit schutzwürdig“ war. Auch bei der

Frage, wann durch eine Baumaßnahme die Beein-

trächtigung eines Baudenkmals zu befürchten war

(§14 Abs.2 BauO NRW), wurde auf „die Anschau-

ung eines fachlich geschulten und erfahrenen Be-

trachters“ abgehoben, wobei insbesondere den

gutachtlichen Äußerungen des Landeskonserva-

tors im Baugenehmigungsverfahren ein erhebli-

cher Erkenntniswert beigemessen wurde.

Mit dem neuen Denkmalschutzgesetz, dessen Ent-

wurf die Fraktionen der SPD und der F.D.P. im Mai

1979 vorlegten2, sollte erstmalig eine umfassende
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einheitliche Rechtsgrundlage für den Denkmal-

schutz und die Denkmalpflege geschaffen und da-

durch der bis dahin ungenügende Schutz für alle

Denkmäler landeseinheitlich verbessert werden.3

Trotz der grundsätzlichen Neuregelung der Zu-

ständigkeiten – insbesondere der weitreichenden

Kommunalisierung des Denkmalschutzes und der

Denkmalpflege – hielt der Gesetzesentwurf an den

bewährten Strukturen fest: So sollten die Land-

schaftsverbände, denen in §22 des Entwurfs ein

umfassender Aufgabenkatalog zugewiesen war,

„angesichts ihrer bisherigen Leistungen“ die Zu-

ständigkeiten im Bereich der Denkmalpflege (§5

LVerbO) beibehalten.4 Durch das Erfordernis des

Einvernehmens bei sämtlichen Entscheidungen der

Unteren und Oberen Denkmalbehörden sollte die

fachliche Einflussnahme der Denkmalpflegeämter

der Landschaftsverbände auf die Entscheidungs-

findung sichergestellt werden. Zwar wurde im Ver-

lauf des Gesetzgebungsverfahrens die Bindung an

die fachlichen Äußerungen der Landschaftsver-

bände zugunsten einer größeren Verantwortung

der Kommunen – durch Einführung einer Beneh-

mens- anstelle einer Einvernehmensregelung – ge-

lockert. Eine Abkehr von der bisherigen Erkennt-

nis, dass sowohl die Erfassung von Denkmälern als

auch der Umgang mit ihnen der Heranziehung des

konservatorischen Sachverstandes bedürfen, war

damit jedoch offensichtlich nicht verbunden. Die

fachlich unabhängige Stellung der Denkmalpfle-

geämter der Landschaftsverbände, ihre bisherige

Kernkompetenz als Gutachterbehörden und der

wissenschaftliche Charakter ihrer Aufgaben blie-

ben deshalb als Eckpunkte des Gesetzesentwurfs

bestehen.5

Im Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmä-

ler im Lande Nordrhein-Westfalen vom 11.März

1980 sind einerseits der umfassende Beratungs-

und Begutachtungsauftrag der Denkmalpflegeäm-

ter (§22 Abs.3 Nr.1 DSchG NRW) als auch die Auf-

gabe der Denkmalerforschung und -vermittlung

(§22 Abs.3 Nr.2 DSchG NRW) verankert worden.

Die besondere Sachkunde der Ämter soll einerseits

in öffentliche Planungsprozesse (§22 Abs.3 Nr.6

und 7 DSchG NRW) und administrative Entschei-

dungen (§21 Abs.4 Satz1 DSchG NRW) einfließen

als auch bei der Konservierung und Restaurierung

von Denkmälern (§22 Abs.3 Nr.3 DSchG NRW) und

der Ausgrabung von Bodendenkmälern (§22 Abs.3

Nr.4 DSchG NRW) sowie bei der Überwachung die-

ser Maßnahmen zum Einsatz kommen. Darüber hi-

naus haben die Denkmalpflegeämter – jenseits

konkreter Verfahren und Vorhaben – für einen lan-

desweit einheitlichen Umgang mit dem archäolo-

gischen und baukulturellen Erbe die Weichen zu

stellen. Von besonderer Bedeutung ist in diesem

Zusammenhang die in §22 Abs.3 Nr.2 DSchG NRW

geregelte Zuständigkeit der Denkmalpflegeämter,

denen – als Konkretisierung des in §1 Abs.1 Satz1

DSchG NRW festgelegten Gesetzeszwecks – die

„wissenschaftliche Untersuchung und Erforschung

der Denkmäler“ und die damit unmittelbar ver-

bundene „wissenschaftliche Behandlung der Fra-

gen von Methodik und Praxis der Denkmalpflege“

zugewiesen werden. Damit werden einerseits die

Erfassung der Denkmäler und ihre Erhaltung als

eine wissenschaftliche Disziplin definiert und an-

dererseits die Denkmalpflegeämter mit der Erar-

beitung und Fortentwicklung der theoretischen

Grundlagen und der praktischen Standards der

Denkmalpflege beauftragt. An der ausdrücklichen

Bezugnahme auf die „Praxis“ der Denkmalpflege

in §22 Abs.3 Nr.2 DSchG NRW wird deutlich, dass

die erarbeiteten fachlichen Grundsätze in Gestalt

von konkreten konservatorischen Anforderungen

in das denkmalrechtliche Verwaltungsverfahren

einfließen dürfen, z.B. bei der Bestimmung der

Denkmalverträglichkeit von Erhaltungsmaßnah-

men nach §7 DSchG NRW oder der Festlegung von

fachlichen Standards einer Ausgrabung nach §13

DSchG NRW.

Die Rolle des Sachverständigen

im Unterschutzstellungsverfahren

Die Auffassung, dass der Denkmalbegriff und die

das Denkmal definierenden normativen Merkmale

in vollem Umfang gerichtlich überprüfbar sind, hat

sich seit dem Inkrafttreten des Denkmalschutzge-

setzes in der rechtswissenschaftlichen Literatur

und der Rechtsprechung gleichermaßen durchge-

setzt.6 Damit wurde zwar einerseits die Erwartung

gedämpft, durch die vollzogene Kommunalisie-

rung der Denkmalpflege in Nordrhein-Westfalen

bestünden bei der Auslegung und Anwendung des

Denkmalbegriffs der gerichtlichen Kontrolle ent-

zogene kommunalpolitische Entscheidungsspiel-

räume, andererseits aber auch der Denkmalbegriff

als eine reine Rechtskonstruktion eingeordnet. Le-

diglich vereinzelt ist im juristischen Schrifttum die

Ansicht geäußert worden, dass die Bestimmung ei-

nes Denkmals eine wissenschaftliche Leistung ist,

die umfassende Fachkenntnisse voraussetzt7 und

dass aufgrund des im Wesentlichen außerrechtli-

chen Argumentationsmaterials behördliche Ent-

scheidungen im Unterschutzstellungsverfahren le-

diglich eingeschränkt gerichtlich nachprüfbar

sind.8

Allerdings haben einige Verwaltungsgerichte in

der Anfangsphase des Denkmalschutzgesetzes ih-

rer Entscheidungspraxis zur Frage der denkmal-

rechtlichen Unterschutzstellung die Erkenntnis zu-

grunde gelegt, dass bei der Überprüfung der

Denkmalwürdigkeit eines Objekts auf „das Urteil

eines sachverständigen Betrachters“ abgestellt

werden muss. So hat beispielsweise das VG Müns-

ter 1984 bestätigt, dass im Rahmen des Unter-

schutzstellungsverfahrens auf der Grundlage des

Wissensstandes eines sachverständigen Betrachters

zu entscheiden ist, ob ein öffentliches Interesse an

der Erhaltung und Nutzung des Objekts aus ge-

schichtlichen, künstlerischen, volkskundlichen oder

städtebaulichen Gründen besteht.9 Mit dem Ab-



stellen auf den Kenntnisstand sachverständiger

Kreise war die Rechtsprechung offenkundig um

eine Objektivierung des Prüfungsmaßstabes be-

müht.10 In der Konsequenz bedeutete das die Ein-

sicht, dass über das Vorliegen der Denkmalvoraus-

setzungen im Wege eines Sachverständigengut-

achtens Beweis erhoben werden konnte.11

Diese Annahme stellte auch das Bundesverwal-

tungsgericht in seiner Entscheidung zur Verfas-

sungsmäßigkeit des nordrhein-westfälischen

Denkmalbegriffs, in der unter anderem auch die

Reichweite der erforderlichen Sachaufklärung

durch Verwaltungsgerichte thematisiert worden

ist, nicht grundlegend in Frage.12 Zwar habe der

Gesetzgeber sich bei der Definition des Denkmal-

begriffs unbestimmter Rechtsbegriffe bedienen

müssen, woraus eine gewisse Unsicherheit in der

Rechtsanwendung resultiere. Angesichts der

„fachlichen Schwierigkeit, die Denkmalfähigkeit

zu beurteilen“, könnten sich jedoch Verwaltungs-

gerichte sachverständiger Beratung bedienen. Die

Bestellung eines Sachverständigen stelle einen an-

gemessenen verfahrensmäßigen Ausgleich dar, um

der gerichtlichen Kontrolle gerecht werden zu

können. Welche Gesichtspunkte im Einzelfall Ge-

genstand einer vom Gericht einzuholenden sach-

verständigen Beratung bzw. Begutachtung sein

können, stellte das BVerwG nicht heraus, räumte

jedoch ein, dass bei der Anwendung des §2 Abs.1

Satz2 DSchG eine Trennung von tatsächlichen und

normativen Fragen schwierig ist.

Der 11.Senat des OVG NRW hat sich 1988 zur

Reichweite der gerichtlichen Beurteilung der

Denkmaleigenschaft im Zusammenhang mit der

Frage nach der Beachtlichkeit von Verfahrensfeh-

lern und der Möglichkeit ihrer Heilung im verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren geäußert und dabei

die Kontrolldichte der Verwaltungsgerichte schein-

bar eingeschränkt: Die Gerichte würden, wollten

sie im Einzelfall die von der Denkmalbehörde un-

terlassene Sachverhaltsermittlung und -bewertung

nachholen, de facto Verwaltungsaufgaben über-

nehmen.13 Dies sei jedenfalls dann bedenklich,

wenn die Behörde ihre Entscheidung nur aufgrund

wissenschaftlicher oder künstlerischer Fachkompe-

tenz treffen könne, wie dies bei der Anwendung

des §2 Abs.1 DSchG NRW der Fall sei. Denn Ent-

scheidungen über die Unterschutzstellung von

Denkmälern könnten Untere Denkmalbehörden

nur unter Mitwirkung der fachkundigen Denkmal-

pflegeämter der Landschaftsverbände (§§21, 22

DSchG) treffen. Ein Verwaltungsgericht sei deshalb

rechtlich gehindert, die unterlassene Aufklärung

nachzuholen und anstelle der zuständigen Denk-

malbehörde eine Entscheidung darüber zu treffen,

ob und ggf. mit welcher Begründung ein Denkmal

in die Denkmalliste einzutragen sei.

Demgegenüber hat der 7. Senat des OVG NRW in

einem späteren Urteil zur Kompetenz der Verwal-

tungsgerichte und zugleich auch zum Anknüp-

fungspunkt der fachlichen Expertise bei der Fest-

stellung des Denkmalwerts eine abweichende

Position eingenommen.14 Er hat postuliert, dass die

wertende Ermittlung des Inhalts des §2 Abs.1

Satz2 DSchG NRW und seine Anwendung auf den

konkreten Fall allein Sache des Gerichts ist und die-

sem nicht von einem Sachverständigen abgenom-

men werden kann. Eine Beweiserhebung durch

Sachverständigengutachten – sei es von Amts we-

gen oder auf Antrag der Verfahrensbeteiligten –

komme deshalb nur dann in Betracht, wenn trotz

der bereits vorliegenden Erkenntnisse noch ein

weiterer tatsächlicher Aufklärungsbedarf für die

vom Gericht vorzunehmende Subsumtion unter

die normativen Tatbestandsmerkmale bestehe.

Diese Rechtsauffassung hat die spätere Rechtspre-

chung des OVG NRW entscheidend geprägt.15

Die Bedeutung der fachlichen, insbesondere fach-

behördlichen Expertise als Erkenntnisquelle im

Rahmen der gerichtlichen Klärung der Denkmalei-

genschaft hat sich damit im Laufe der Jahre ver-

schoben. Der Rekurs auf den „sachverständigen

Betrachter“ diente fortan im Wesentlichen dazu,

den Einwand zu entkräften, die kulturhistorische

Bedeutung des jeweils in Rede stehenden denk-

malverdächtigen Objekts erschließe sich mehr oder

minder großen Personenkreisen bzw. Teilen der

Öffentlichkeit nicht oder nicht ohne nähere Erläu-

terungen. Gerade bei Objekten jenseits des klassi-

schen Denkmalbegriffs – etwa den Zeugnissen der

Industrie- und Technikgeschichte – hat die Recht-

sprechung bestätigt, dass die einem Objekt inne-

wohnende Bedeutung sich nicht schon auf den ers-

ten Blick, erst recht nicht bereits aus laienhafter

Sicht erschließen muss.16 In diesem Zusammenhang

hat das OVG NRW mehrfach klargestellt, es sei un-

erheblich, ob die denkmalwertkonstituierenden

Merkmale einem Objekt „ohne weiteres anzuse-

hen“ sind oder nur aufgrund eingehender wissen-

schaftlicher Untersuchungen erkannt werden kön-

nen.17 Denn es komme bei der Beurteilung des

Denkmalwerts nicht auf das Urteil eines „gebilde-

ten Durchschnittsbetrachters“ an, sondern auf den

Wissens- und Kenntnisstand sachverständiger

Kreise. Speziell für Baudenkmäler erfordere die

Einschätzung ihrer Bedeutung und Aussagekraft

häufig die Hinzuziehung fachlichen Sachverstan-

des, weil der Dokumentationswert eines Gebäudes

sich in der Regel erst vor dem Hintergrund eines

allgemeinen oder speziellen historischen Kontexts

und im Vergleich mit anderen Gebäuden er-

schließt, die gleichen oder ähnlichen Zwecken

dienten und aus der gleichen Epoche stammen.

Als Beleg für den Kenntnisstand sachverständiger

Kreise wurden dabei regelmäßig die gutachtlichen

Äußerungen der Denkmalpflegeämter der Land-

schaftsverbände herangezogen, wobei deren

Funktion als weisungsfreie Gutachterbehörden

wiederholt hervorgehoben wurde. So führte das

OVG NRW in einer Entscheidung aus dem Jahre

1988 aus, die Denkmalpflegeämter seien gem. §22

Abs.3 Nr.1 DSchG NRW zur fachlichen Beratung
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und Erstattung von Gutachten in allen Angelegen-

heiten des Denkmalschutzes und der Denkmal-

pflege berufen, so dass von ihnen auch sachkun-

dige Stellungnahmen zur Schutzwürdigkeit von

Baudenkmälern erwartet werden können.18 Noch

deutlicher fasste das Gericht diese Erkenntnis in ei-

nem Urteil aus dem Jahre 2004 zusammen: Der Ge-

setzgeber habe es für nötig erachtet, den Denk-

malbehörden mit den bei den Landschaftsverbän-

den angesiedelten Denkmalpflegeämtern eine In-

stitution zur Seite zu stellen, zu deren gesetzli-

chem Aufgabenkreis nicht zuletzt die Ermittlung

derjenigen Objekte zähle, die bei kundiger Be-

trachtung i.S.v. §2 Abs.1 DSchG bedeutend sind.19

Entgegen den gelegentlich vorgetragenen Zwei-

feln an der Unvoreingenommenheit der Denkmal-

pflegeämter hat sich in der Rechtsprechung die

Auffassung durchgesetzt, dass die Gerichte – sei es

im Rahmen der Sachverhaltsermittlung, sei es im

Rahmen der Beweiswürdigung – nicht daran ge-

hindert sind, sich der Expertise der Denkmalpfle-

geämter zur Frage der Denkmaleigenschaft anzu-

schließen.20 Die Erkenntnis, dass sachverständige

Stellen, insbesondere die Denkmalpflegeämter der

Landschaftsverbände, im Rahmen der gerichtli-

chen Klärung der Denkmaleigenschaft zwingend

hinzugezogen werden müssen, war damit jedoch

nicht verbunden.

Die Rolle des Sachverständigen im Erlaub-

nisverfahren

Die im Zusammenhang mit der Unterschutzstel-

lung von Denkmälern relevante Frage nach dem

Stellenwert der fachlichen Expertise stellt sich

ebenso im Zusammenhang mit der Prüfung der

Denkmalverträglichkeit von erlaubnispflichtigen

Maßnahmen im Sinne des §9 Abs.1 DSchG NRW.

Auch hinsichtlich der Erkenntnisquellen im denk-

malrechtlichen Erlaubnisverfahren – und den aus

diesem erwachsenden verwaltungsgerichtlichen

Klageverfahren – lässt sich ein Wandel in der Ent-

scheidungspraxis der Verwaltungsgerichte nicht

von der Hand weisen.

In einer grundlegenden Entscheidung zum denk-

malrechtlichen Umgebungsschutz (§9 Abs.1b

DSchG NRW) aus dem Jahre 1992 hat das OVG

NRW – unter Berufung auf die vorausgegangene

Rechtsprechung des Niedersächsischen OVG21 – die

Erkenntnisse und Eindrücke eines Sachverständi-

gen zum Maßstab der rechtlichen Bewertung er-

hoben: Bei der Entscheidung, ob das Erscheinungs-

bild eines Baudenkmals durch eine Maßnahme in

dessen engerer Umgebung (z.B. durch die Mon-

tage eines vor die historische Bauflucht auskragen-

den Konsoldachs am Nachbarhaus) beeinträchtigt

sei, komme es auf das Urteil eines sachkundigen

Beobachters an.22 Denn diese Beurteilung setze ein

„Vertrautsein mit dem zu schützenden Denkmal

und seiner Epoche“ voraus. Mit dem Begriff „Ver-

trautsein“ dürfte dabei die Kenntnis der histori-

schen und baugeschichtlichen Hintergründe des zu

schützenden Baudenkmals in seiner Epoche ge-

meint gewesen sein.23

Diesen Grundsatz hat das OVG NRW in der Folge-

zeit auch auf die Frage der Beeinträchtigung des

Erscheinungsbildes des Denkmals durch Verände-

rungen am Denkmal selbst (§9 Abs.1a DSchG

NRW) übertragen.24 Für die Beurteilung, ob im Ein-

zelfall die Schutzziele und -zwecke des Denkmal-

schutzgesetzes durch die in Rede stehende Maß-

nahme (Anbringung von weißen Korbmarkisen an

eine klassizistische Fassade) konkret betroffen

seien, komme den die Denkmaleigenschaft des je-

weiligen Objekts begründenden Umständen maß-

gebliche Bedeutung zu, wie sich diese namentlich

aus dem Inhalt der für die Eintragung als Denkmal

gegebenen Begründung und dem hierauf aufbau-

enden Urteil eines sachverständigen Betrachters

ergeben. Denn diese Beurteilung erfordere, wie

auch die Entscheidung über die Eintragungsvo-

raussetzungen selbst, ein „fachspezifisches Ver-

trautsein mit dem Schutzobjekt und den dieses

kennzeichnenden Faktoren“. Anhand des Inhalts

der Begründung der Unterschutzstellungsmittei-

lung und der hieran anknüpfenden fachlichen Aus-

führungen des Denkmalpflegeamtes stellte das

OVG eine – trotz ihrer Unauffälligkeit für den nicht

fachkundigen Durchschnittsbetrachter – nachhal-

tige Beeinträchtigung fest.

In der Entscheidungspraxis der nordrhein-westfäli-

schen Verwaltungsgerichte wurde das Leitbild des

„sachverständigen Betrachters“ in der Folgezeit

vereinzelt aufgegriffen. So hat beispielsweise das

VG Düsseldorf die Sichtweise eines sachverständi-

gen Betrachters der rechtlichen Würdigung so-

wohl von Eingriffen in die Substanz und innere

Struktur (Versetzung eines Epitaphs im Kirchenin-

nenraum),25 als auch von Störungen des äußeren

Erscheinungsbildes (Installation einer Solaranlage

auf dem Dach einer historischen Scheune)26 und

von negativen Veränderungen im städtebaulichen

Umfeld von Baudenkmälern (z.B. der Bebauung

von Freiflächen im unmittelbaren Umfeld eines his-

torischen Bauernhofs)27 zugrundegelegt. Auch das

VG Münster hat 2010 in einem Umgebungsschutz-

fall bei der Bewertung von Schwere und Tragweite

der visuellen Beeinträchtigung einer historischen

Sägemühle durch den Neubau einer Pumpstation

auf das von den Denkmalpflegeämtern vermittelte

fachspezifische Wissen, insbesondere die Kennt-

nisse über die Entstehungsepoche des Denkmals,

abgehoben.28 In der Rechtsprechung des VG Gel-

senkirchen schließlich kam die Rechtsfigur des

„sachkundigen Beobachters“ in zweierlei Hinsicht

zum Tragen. Bei der Beurteilung der denkmal-

rechtlichen Zulässigkeit einer an das Denkmal he-

ranrückenden Werbeanlage ist auf die Sichtweise

eines Sachverständigen abgestellt worden, um die

Schwelle der Beeinträchtigung gegenüber dem

Baugestaltungsrecht zu senken und die Anlage im

Ergebnis als denkmalunverträglich und nicht er-

laubnisfähig zu qualifizieren.29 Bei der Bewertung
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der optischen Auswirkungen einer an das Denkmal

heranrückenden Lagerhalle hat das Gericht dem-

gegenüber die Perspektive eines Experten für das

genaue Gegenteil verwendet und ausgeführt, die

Ablesbarkeit des Denkmalwerts der betroffenen

Hofanlage werde durch den Neubau einer Lager-

halle in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft nicht

beseitigt, da jedenfalls ein sachkundiger Betrach-

ter „zwischen dem historischen Bestand und der

neuen Entwicklung zu unterscheiden in der Lage

sein“ würde.30

Im Übrigen hat sich in der Rechtsprechung ein for-

malisierter Ansatz durchgesetzt. Hierbei legen die

Gerichte ihrer Entscheidungsfindung zunächst die

„kategorienadäquate Betrachtung“ zugrunde,

wonach bei der Prüfung, ob und inwieweit Schutz-

zwecke des Denkmalschutzgesetzes durch die in

Rede stehende Maßnahme und bezogen auf das

konkret betroffene Denkmal gestört oder vereitelt

werden, diejenigen Gründe (Bedeutungs- und Er-

haltungskategorien) maßgeblich sind, die zur Un-

terschutzstellung des Denkmals geführt haben.31

Als entscheidende Erkenntnisquelle für die Klä-

rung der Tragweite eines Eingriffs in die Substanz

oder in das Erscheinungsbild eines Denkmals wird

sodann die die Unterschutzstellung des jeweiligen

Denkmals tragende Begründung gesehen, so wie

sich diese aus dem Bescheid über die Unterschutz-

stellung ergibt, „weil darin – für den Eigentümer

erkennbar – die Grundlage für die ihm auferlegte

Belastung formuliert ist“.32 Bei Maßnahmen im

Denkmalbereich wird dementsprechend der Inhalt

der Denkmalbereichssatzung als maßgebliche Er-

kenntnisquelle herangezogen.33 Dabei entspricht

die der Denkmalwertbegründung zugewiesene

Bedeutung gerade bei älteren Eintragungstexten

bzw. Eintragungsbescheiden vielfach nicht ihrem

tatsächlichen Aussagegehalt – sei es, weil dort die

charakteristischen Merkmale des Denkmals nur

„sehr knapp formuliert und pauschal geraten“

sind,34 sei es, weil die einschlägigen Bedeutungs-

und Erhaltungskategorien „rudimentär beschrie-

ben“ und „nicht mit Inhalt gefüllt sind“.35 Demge-

genüber spielt das auf dem Inhalt der Denkmallis-

teneintragung bzw. des Unterschutzstellungsbe-

scheides aufbauende Urteil eines sachverständigen

Betrachters im Rahmen dieses Ansatzes keine bzw.

lediglich eine untergeordnete Rolle.

Diese Tendenz kommt auch in dem richtungswei-

senden Urteil des OVG NRW zur Reichweite des

Umgebungsschutzes der Kölner Basilika St.Gereon

aus dem Jahre 2012 zum Tragen. Darin hat das Ge-

richt zunächst das denkmalrechtliche Erschei-

nungsbild im Sinne des §9 Abs.1b DSchG NRW de-

finiert: Dies sei der von außen sichtbare Teil eines

Denkmals, „an dem jedenfalls der sachkundige Be-

trachter den Denkmalwert, der dem Denkmal in-

newohnt, abzulesen vermag.“36 Für die Bestim-

mung des Erscheinungsbildes eines Denkmals

komme es folglich darauf an, welche Teile der

denkmalgeschützten Sache und/oder welche Land-

schaftsteile dem Denkmalschutz unterliegen und

welches die Gründe für die Unterschutzstellung

seien und ob die Beziehung des Denkmals zu sei-

ner Umgebung für den Denkmalwert relevant sei.

Zur Ermittlung des so umschriebenen „individuel-

len Aussagewertes“ eines Denkmals stellte das

OVG allerdings wiederum – unter Berufung auf

den konstitutiven Charakter der Eintragung im

nordrhein-westfälischen Denkmalrecht – „in erster

Linie“ auf die Eintragung in der Denkmalliste und

die ihr beigefügte Begründung ab. Mit Blick auf

die „rechtsstaatlichen Gründe“ hat das Gericht be-

tont, dass der Unterschutzstellungsakt hohen

rechtlichen Standards genügen muss und deshalb

gefordert, dass sich aus der Unterschutzstellungs-

begründung der individuelle Aussagewert des Ob-

jekts, einschließlich der Beziehung des Denkmals

zu seiner Umgebung ergeben müssen. Das OVG

hat letztlich offen gelassen, ob im Einzelfall ledig-

lich formelhaft gefasste Gründe für die Unter-

schutzstellung (Bedeutungs- und Erhaltungskate-

gorien) im nachfolgenden Erlaubnisverfahren zu

Lasten des Erlaubnisnehmers dahingehend kon-

kretisiert werden dürfen, dass quasi erstmals der

individuelle Aussagewert des Denkmals herausge-

stellt wird. Zugleich hat es aber betont, dass dem

Begründungserfordernis die Funktion einer Will-

kürkontrolle zukommt. Eine formelhafte Wieder-

gabe der gesetzlichen Tatbestandsmerkmale in der

Unterschutzstellungsbegründung lasse demgegen-

über im Streitfall eine „nahezu beliebige Konkreti-

sierung durch die Denkmalbehörden“ zu, was ei-

ner unzulässigen Auswechselung der Unterschutz-

stellungsgründe gleichkäme.

Das BVerwG hat im Rahmen der Prüfung der Nicht-

zulassungsbeschwerde im Umgang des OVG NRW

mit den denkmalwertkonkretisierenden gutachtli-

chen Stellungnahmen des zuständigen Denkmal-

pflegeamtes keine Verfahrensfehler entdeckt.37

Das Gericht sei an die Stellungnahmen sachver-

ständiger Stellen nicht gebunden, sondern im Ge-

genteil verpflichtet, deren Feststellungen und

Schlussfolgerungen auf ihre Aussage- und Über-

zeugungskraft zu überprüfen. Insofern könne das

Gericht auch gegen die Ergebnisse eines Sachver-

ständigengutachtens entscheiden; es müsse dies

lediglich begründen. Auch liege es im gerichtlichen

Ermessen, inwieweit das Gericht eigene Sachkunde

einsetzt. Lediglich dann, wenn das Gericht einem

Experten auf einem Sachgebiet nicht folgt, das

„durch Kompliziertheit und wissenschaftliche Be-

zogenheit gekennzeichnet ist“, müsse es in einer

von den Parteien und vom Revisionsgericht nach-

prüfbaren Weise überzeugend nachweisen, woher

es die eigene Sachkunde habe.

Gesamtwürdigung

Die Rückschau auf die umfangreiche Rechtspre-

chung zum nordrhein-westfälischen Denkmal-

schutzgesetz lässt einen Wandel der Beurteilungs-

maßstäbe bei der Überprüfung sowohl der Denk-
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maleigenschaft als auch der Erlaubnisfähigkeit von

Eingriffen erkennen. Gerade in den Rechtsstreitig-

keiten der letztgenannten Art ist der Erkenntnis-

wert, den die Rechtsprechung dem Inhalt der

Denkmallisteneintragung und dem Eintragungs-

bescheid beimisst, im Verhältnis zum Erkenntnis-

wert der einzelfallbezogenen (amtlichen) Exper-

tise im Laufe der Zeit signifikant gestiegen. Aus

dem – jedenfalls für das konstitutive System des

Denkmalschutzes durchaus sachgerechten –

Grundsatz, dass die im Unterschutzstellungsver-

fahren für die Denkmalausweisung angeführten

Gründe (Bedeutungs- und Erhaltungskategorien)

im nachfolgenden Erlaubnisverfahren nicht belie-

big ergänzt oder gar ausgetauscht werden dürfen,

hat sich auf diese Weise allmählich eine Entschei-

dungspraxis entwickelt, die den Anforderungen

des Denkmalschutzes einen Riegel vorschiebt, so-

weit sie sich auf solche Elemente des Denkmals be-

ziehen, die im Denkmallistentext nicht explizit be-

schrieben und bewertet sind. Die „kategorienadä-

quate Beurteilung“ ist dadurch letztlich zu einer

„bauteiladäquaten Beurteilung“ ausgeweitet wor-

den. Zwar hat das OVG NRW auch in seinem Ge-

reon-Urteil den Begriff „Erscheinungsbild“ unter

Rückgriff auf den „sachverständigen Beobachter“

definiert; tatsächlich lassen die auf den Inhalt der

Eintragung fokussierten Ausführungen des Ge-

richts für die Heranziehung der Erkenntnisse eines

Sachverständigen jedoch kaum noch Raum.38 Mit

dem vorstehend beschriebenen Wandel der Ent-

scheidungsparameter hängt auch das veränderte

Verständnis der Funktion des Sachverständigen –

insbesondere des amtlichen Sachverständigen – im

Verwaltungsprozess zusammen. Die Rechtspre-

chung geht nunmehr einhellig davon aus, dass es

sich sowohl bei der Unterschutzstellung als auch

bei der Beurteilung der Erlaubnisfähigkeit von Ein-

griffen in die Substanz oder in das Erscheinungs-

bild des Denkmals um Akte rechtlicher Bewertung

handelt, die nicht auf Sachverständige delegiert

werden können. Es steht damit im Ermessen des

Gerichts, ob und inwieweit es zur Klärung einzel-

ner Fachfragen Sachverständige heranzieht.

Bei näherer Betrachtung führt diese Entwicklung

zu einem Wertungswiderspruch: Während bei den

Entscheidungen der Unteren und Oberen Denk-

malbehörden die Inanspruchnahme der fachlichen

Expertise obligatorisch ist (§21 Abs.4 Satz1 DSchG

NRW), ist diese Inanspruchnahme im Streitfall,

wenn die behördliche Entscheidung einer gericht-

lichen Überprüfung zugeführt wird, nur noch fa-

kultativ. Wenn aber nach dem eindeutigen Willen

des Gesetzgebers sowohl die Ermittlung der Denk-

mäler als auch deren Pflege im Kern eine wissen-

schaftliche Tätigkeit darstellen (§22 Abs.3 Nr.1

und 2 DSchG NRW), erschließt sich nicht, dass dies

nur für das Verwaltungsverfahren gelten soll, nicht

jedoch für den anschließenden Verwaltungspro-

zess. Dabei räumt die Rechtsprechung selbst ein,

dass es sich bei Denkmälern um Objekte handelt,

denen – unabhängig von ihrer denkmalrechtlichen

Unterschutzstellung – ein „kultureller Wert“ inne-

wohnt.39 Die naheliegende Folgerung, dass des-

halb sowohl die Feststellung dieses Wertes als auch

die Feststellung von Auswirkungen geplanter Bau-

maßnahmen auf dessen Fortbestand eine kultur-

historische Begutachtung voraussetzen,40 wird al-

lerdings nicht vollzogen.

Da die bisherigen dogmatischen Ansätze, mit dem

außerrechtlichen Gehalt denkmalbehördlicher

Entscheidungen umzugehen,41 (noch) auf keinen

fruchtbaren Boden gefallen sind, stellt sich die in

der Anfangszeit des nordrhein-westfälischen

Denkmalschutzgesetzes diagnostizierte Schwierig-

keit, bei der Anwendung des Denkmalschutzgeset-

zes die normativen und die fachlichen Fragen aus-

einanderzuhalten, auch in der aktuellen Rechts-

praxis als eine Herausforderung dar.
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Meine ersten Begegnungen mit Rudolf Breuing,

damals der Leiter des Falkenhofmuseums und zu-

gleich der Ehrenamtliche Beauftragte für Denk-

malpflege in der Stadt Rheine, fanden 1987 im

Kloster Bentlage statt. Ich erinnere mich an ihn als

einen sehr engagierten, freundlichen Menschen

mit klugem, wachem Blick, wohlwollend und sehr,

sehr kenntnisreich. Seine Erläuterungen zum Bau-
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bewahrt, in ihrem Wert durch ihn erst richtig er-

kannt und auf sein Betreiben hin umfassend er-

forscht und fachgerecht restauriert. Das Kloster

Bentlage, ein kulturelles Zentrum im Münsterland

mit Strahlkraft über die Region hinaus, wäre heute

nicht das, was es ist, ohne die entscheidenden Im-

pulse zur rechten Zeit von Rudolf Breuing.
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Rudolf Breuing (1927–2015)

Rudolf Breuing im Falkenhof in Rheine, 2007.
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